
Monika J agels-Sprenger 
»Common Heritage of Mankind«. 
Vom internationalen Nurzungs- und Verteilungs­
regime zur Herausbildung einer Bewirtschaftungs­
-ordnung zum Schutz der natürlichen Ressourcen 

1. Einleitung 

Die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen ist inzwischen zu einem allseits 

anerkannten Problem geworden . Incern.uionale Umwehpol itik. die sich zu einem 

internationalen Umwehrecht verdichtet. ist gdorderr. um dieser globalen Heraus­

forderung begegnen zu können. Hierbei kommt völkerrechtlichen Ansätzen, die 

sich mehr und mehr vom traditionellen System der souvcränen Sta;tten abkehren . 

eine große Bedeurung zu. 

Das Umweltvölkerrecht hat sich zunächst als zwischcllstaatliehes Recht entwickelt. 

Die Erfahrungen, daß Umweltschiiden an der Grenze nicht hahmachcn, SchadstoFfe 

vielrnehr über die Luft. die Gewässer und die Produkte wcitertransportiert werden, 

führeI.' zu Verpflichrungen zur gegenseitigen Rücksichtnahme. die durch eine fülle 

von Konventionen ausdifferenziert wurden und sich auch im Völkergewohnheits ­

recht niederschlugen . ' Nach und o·J.ch hat sich oberhalb oder neben den zwischen­

staatlichen Programmen und Foren eme internationale Ebene etabliert, auf der 

Umweltprogramme vereinbart werden. Organe eine spezifische Distanz zu den 

Vertragssta:ltcn entwickeln und das staatsrechtliche Dach vom Völkerrecht her 

permeabel wird . 

In der Literatur findet seit einigen J altren ein Diskurs stare, der unter anderem als 

Suche nach einer Formel gelesen werden kann) die diese Entwicklung verstehbar 

m~cht und sie zugleich legitimierend unterstiitzen will. Überraschenderweise wird 

dabei wen iger an Vorstellungen werdender (Welt-)Staatlichkcit angeknüpft. Immer­

hin läge dies nahe, da Sta:ucnbildung als Überwindung konnigierendcr EinzeIinter­

essen (hier: der souveriinen Staaten) zur Durchsetzung eines transzendierenden 

Allgemeininteresses erklärt werdt>n bnn.' Umwelfschuez ist anscheinend ein noch 

zu partikulärer Gegenstand, um schon an Staadichkeit denken zu lassen . Stattdessen 

verbreiten sich Vorstellungen von einem .gemeinsamen Erbe der Mcnschheit~, die 

die natürlichen Ressourcen darstellen sollen . Dieses Prinzip soll den Zugriff der 

Staaten auf die Ressourcen begrenzen und die Ressourcen einem Bewirtschaftungs­
regime uncerstellen.) 

1 Du VerboI erheblicher Schädigung d<r N ~chb.rgL'b orlt hnd sClne Konkreus, . rung ,m Trail-$mcher 
1'311 , RIAA Bd_} (1949), S. '90) ; zu den .,lIgcmflnm Vö lkerrt<:h".egdn 7.um Schutz gegen grcnzuber­
sch,clIcnde Um\Vchbeemtr.chllgungen vgl. u. J. D. R,uschn, ng, Allge",e,"< Völk errec hl"egcl~ zum 
Schutz gtgtn grf.nzübc,-schrclIendc Umweltbcclntrlch tlgung. F."schril, für H.]. Schloch,uc., J9S,. 
S. 5 S 7 11.; U. Beyedin, G.cnzuberseh'fIlcndcr Umwdt,t hul>: und lUge",<",", Völkerrecht, In: S .. al und 
VÖJktrred",ordnuJl!;. BCJ(r'ige zum .u,ländi$chen öffentlich<n Re<:hl, Fes,schrif, lur Kor! Doehnng, 
Bcrlin. He.ddberg '989, S, 37 11. 

1 VgJ. :tnSllZWC15 l:' In diese Richlung JU{U Ilrunnt-c. C Oll"l nlon Il'llerC'Sl5.. cchocs (tom ;'ln c mpl)' shdl? 
Z,öRV '989,79' H. 

J Vgl . ausführlich R. Wolirum. Die Int~rn ... onJliSlcrung ~ I.als fwer Raume, B.-rlin '9S~, bcs. S. IlJ H., 
<; . )H 11., S_ )8jft und S. 687 CI. Daneben E.dw.rd Fenc-ch-Adaml, Thc Common H.rlu~e 01 M.nklfld . 
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410 Ein solches Regime. das den Gedanken »common heritage of mankind" allerdings 
mil dem Ziel der gerechten Teilhabe aller Staaren an der Nutzung von Ressourcen 
(Rohscoffe) und Gebieten, die nicht der Souveränität einzelner Staaten unterliegen. 
aufgegriffen hat, findet man bereirs in konkretisierter Form im XI. Teil der See­
rechtskonvention von 1982 . DOT[ soll im Interesse dcr Menschheit die cinzclsuadi­
ehe Freiheit bei der Verfügung über Ressourcen beschränkt werden. Das Motiv für 

die Beschränkung liegt darin, ein knappes Gut gerecht zu venelien. Zur Verwirkli­
chung dieses Zieles werden unterschiedliche Veneilungsmechanismcn installiert, die 
eine gerechte Aufeeilung dieses Erbes sicherstellen sollen. Übe{u;tgen auf das 
internationale Umweltrccht soll der Ansatz des »gemeinsamen Erbes « zum einen 
die Diskrepanz zwischen Staat~grenzen und ökologischer [iuhcie überwinden 
helfen, indem bestimmte Ressourcen als gemeinsames Erbe der Menschheit angese­
hen werden, selbst welln sie ördich in einem Staatsgebiet liegen,~ zum :lnderen soll 
dieser als Grundlage für eine umweitgerechee internarionale Bewinschaftungsord­

nung dienen. deren Ausformung sowohl programmatlsche als ~uch org:lnisJcorische 
Elemente enthält, deren lYIaterielle Ausgeslahung die Staatengemeinschaft auch zu 
einer gerechten Lastenvencilung bei der Verminderung von allgemein rcssourccn­
schädigendem Verhaltcn von Klima , Atlllosphäre, Wasser, Boden und Areen ver­
pflichtet. ! 

fm folgenden soll der Common-Herir:tge-Gedanke als Leitidee für eine solche 
internationale BewirrschaflUngsordnung zum Schutz der natürlichen Ressourcen 
herausgearbeitet werden. Der Gedanke wird am Beispiel des Common-Heritage­
Musters beschrieben, das im XL Tcil der Seerechtskonvention von 198:t entwickelt 
wurde.6 In einem zweiten Schritt wird zu ~eigen sein, wie das Common-lieritage­
Prinzip, das zunächst dazu gedient hat. Vcrteilungskonfliktc hinsichtlich ,>freier .. 
Ressourcen zu lösen, seine nurzungs- und verteilungs bezogene Ausformung um 

eine dem Ressourcenschurz dienende Ausformung erweitern kann. 

Am Beispiel des internationalen Vertragswerkes zum Schutz der O:l.Onschielu7 soll 
gezeigt werdcn. wie das Common-Heriragc-Prinzip von den primär zur Ausbeu­
tung sIehenden Ressourccn auf primär zu schützende Ressourcen weiterzuwandern 
scheint. Das Wiener Überemkommen und das Montrealer ProtOkoll sollen auf die 
programmatische. und organisatorische Ausformung eines ~m Ressourcenschutz 
ausgerichteten Common-Heritage-Prinzips untersucht werden, um aufzuzeigen, 
daß sich ein, wenn auch noch unzulängliches, internationales Bcwirtschafrungsre­
gime ZUnl Schutz der natürlichen Ressourcen entwickelt. 

1\ L,nkll1g Concep! belw«'l) ChnSllOO Domo'r:1cy ,nd Clobl Ecology. Festschrih für K,,-Uw,' ". 
H:.s,el, Baden'Baden '986 , S. 177; Edill, ßrown W"IS~, Prol«cuon 01 th,· glob.1 He""ge, Am~nc,," 
Joum. ! o( Inlem.\t('lO.! L,,,,, 198 I. S.}2 Ir.; W. Rlphagcn. The Intern'lIona! concern lor Ihe en""on­
men' .5 exprc,sed on ,he concep' 01 <I .. "Common Hentage 01 M.ankmd •• nd . Shared N~lural 
Rcsources., Belldg" zUr Umwclcgesral1ung 198o, S. H3 11. , W. Ktwenlg. Commo n Hem.s. 01 Man­
kmd - pol i"seher Slogan oder völkcrr.,h <l icher $chlüssdbegrilf>. fcsl5 chrif, lür H . J. Schlochauer. 
ßerli" '981. S. }8 5 (f.. M. Sch röder , Instrumente des 1Il,.mallo".lcn Umwehrechcs .• J :thrbuch des 
Umwdl- und Techni krechts. Dü,scldorl 19&7, S. LlJ H. 
Vgl. d12u den Zweiten Bencht der Enquc'c· KommiSSIon ,,vorsor~e ~um Schutz dcr Erda,mo,phäre< 
zum Thema: Schuu der ,ropo<chcn Wilder, BT-Drucks. ,,17>20. ,n dem dir Komm'5Ston di<· Wi lder 
dieleT Erde .1. gemeInsame. Erbe bezelthnet. 
N>eh don Vorgaben e.lner Umwt!'p.rtnaschJ(' ~wlSchcn Nord und Sild, die eone möglich. Losun g au, 
der globalen Urnwehknsc srrn könnle; ygl. z u dcm Begri fl .Um"'chpa rtntrschalt zw,."hcl) Nord u"d 
Süd-, K. Töpfer ,n sem er Rede VOr der H . UN·Generalvcrsammlullg. Die V<rknüplun g \'on Umwch 
lind En,wlCklung. In : Ver."'te N."oncn '9~O. S. l71. 

6 Tcxt In W. Burhenn<, IIll.(' rlJ~1I0noles U mwel,reclu. Muh ,n>uonolc Venrage. ,Sl . 9! und di e deu ,s< h. 
Fas ung. R. rlo,~ödc r, H . Gruncnbc rg, Imernano n.,I" Seerecill. TCXI>usgab,', Münch." J 990. 
Das Wiener Übcl"'lnkommen zum Schul'~ der OzonschIcht, BGB!. '988 11 S. 9C2 un d de""n Moncre,lcr 
Protokoll, !lGB!. '988 11 S. JOt~ . 
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2. Hi.ntergrund des Common-Herttage-Prmzips 

Beim Versuch, Wurzeln lind Substanz des Grunds~tzcs vom gemeinsamen Erbe 
herauszuarbeiten, spielt das internationale Seerecht eine entscheidende Rolle. Auf 
die historische Entwicklung des Seerechts bis hin zur J mplemeolation des Grund­
satzes im X I. Teil der Scerechrskonvcntion von r 982 kann verwiesen werden. S 

Zum Hintergrund des Common-Heritagc-Prinzips ist hier nur folgendes fescl-Uhal­
ten; Die internationale secrcchdiche Ordnung baute zunächst auf dem Freiheits­
prinzip .)Uf. Die Voraussetzung der Herrschafcslosigkeit jmplizierte, d~ß jeder Sra:H 
im Rahmen seiner Möglichkeiten die Meeresschärze nutzen konnte. Ein Teilh~be­
recht, daß eine t3tsächliche Teiln3hOle dUer Sc;!"ren an der Nutzung der Meeres­
schätze sichene, leitete sich aus dem Prinzip »freiheit der Meere« aber nicht ab. 
Mine dieses Jahrhunderts setzte eine Phase im Seerecht ein, die ~uch unter dem 
Begriff "Kolonialisierung der Meere« zusammengcfaßt werden kann. Die nellen 
Erkenntnisse über Rohstoffvorkommen im und auf dem Meeresgrund, insbeson­
dere Erdöl, Erdgas und die Manganvorkommen sowie die Erlangung der F~higkeit, 
derartige Rohstoffe auch fördern zu können, {ühnc in einigen Industriestaaten, z. B. 
in den USA, dazu, einen Teil des Meeresbodens (festlandsockel) und der darin und 
darauf befindlichen Ressourcen ausschließlich zu ihrer Nutzung zu crkl~renY Die 
erste SeerecJnskonfcrenz von 1958 konnte mit den don geschlossenen vier Überein­
kommen'<> keine gerechte Regulierung der Mceresnutzung herbeiführen. Verst~!ld­
licherweise betraclneten hauptsächlich die wirtschaftlich schwachen Länder die 
Entwicklung einer »Festlandsockeldoktrin«, die ,ich auch auf den Tiefseeboden "LU 
erstrecken schien," mit Mißtrauen. Somll forderten diese Länder im Seerecht, aber 
auch in anderen Bereichen der Wcltwirlschaftsordnung, eine neue Ordnung, die 
nicht die DomillJ.n<' der Industriestaaten festsehrieb ." Diese Forderungcn münde­
ten 1967 in die }. Seerechrskonfcrenz, deren Ergebnis schließlich die Seerechtskon­
venrion von 1982 war- Der wichtigste Anstoß zur Diskussion über die Problematik 
der marinen Rohstoffreserven und der Weitcrentwicklung des Seerechts "Lum Nut­
zen aller Staaten kam von dem UN-Botschafter Arvid rardo "us M:lha. Dieser 
forderte, die Rohstoffe außerhalb nationaler Jurisdiktion der willkürlichen Ausbeu­
tung zu entziehen lind zum gemeinsamen Erbe der Menschheit zu erklären. I ) 

Vgl. A. Bo,rm"nn. H. Weber" Metrrslorschung und Mur~sfr"int·tl, H,mburg ' 9S) ; E. Mmn·ßorgesc. 
Das neue Seerecht . m: Spektrun, du Wissensch,ft. M31 t98; . S. 18 H. Einen Überblick "ber die 
hl.nOflSchen EntwlcklullgS5culen, die d, Stereeht genommen h.n, {;ibt D. Lumm, Seccecht lm Nord-Sud 
Konllikt, FeI.bcft; t98S; deswet!eren R. Wolfrul1l, Die [ntcrnatlo n.IiSlcrung st.a"fri'ICf R.ume : 0;,' 
EntWIcklu ng ("tncr loternotloo.len Verw.ltung für Ant",ktls. Weltraum. Hobe S~(' und M("erc,boden. 
Berl in. HCtlldbtrg. Ncw York • 9S4; J. L. G." ••• Der Mceresbodcnbergblu unter der Hohen Sec. 
N elll, nd des Seevö lkerrechts und Jcr n'lton,lc" C..:,t!2g<'bung, Bonn, Köln. Münc.h.n '987. 

9 Die sogen.n n!< Trum.n Prokl.m.llon vom ,S.9. t945 \Vlr CLn AusJru ck di eser EntWICklung, vgl. 
Lumm (Fn. S), S. I ~ fl. 

'0 G<nev, Convcnuon on .h,· La", oflh. Se~. vom 29. April '9 ,8 , 
\. Conventlon on lhlt "fc:rntonJI Sra and Conllgous Zone; 
•. COnVCt1 110n on thr H'gh Se,, ; 
) . Convcnlton on thc Conserv'lIon of ,S,,' L"'Jrlfl Rcsourc" 01 th,· HIgh $e,., 
4. COnvtnllon on ,ht· Conltn<n.,1 Shd{; ~Ieh •• lIe 4 Obrremkommon h« rlat~ödtr. Gruncnbcrg (Fn. 6) . 
S, 16 [(. 

11 [n Art. I des Ubrrc.nkommcn, uber den Fostl,ndsockd erhldten die Ku"m""ten SOllVl'röne Rech,. 
über den festlandSOckel für di< A"'beutung d .. \'orkommenden "Rohstolle. Al, stcw:;m~c Cren,-. 
wurde die 1000 m Isob~th" festgele gt oder ah"rnattv die \\hsser"de. die noch wIe Allsbeutung der 
Rohstoff. <rbubte. 

12 Vgl. B. br<eh,n, ll. Brenn" " 11," Corn.non Hemagc 01 M.nkllld Prlne'pl. In Internatlon,1 bw, "" 
Columhll Journll of Transn:lI,onal L.w, 1981, S. JOl 11 .. Grll VitlthunI , Neue \'(Ieltw,mch~ ftsordnung 

und ncut· Weltmeere,orJnull );. Europ. Areh,v '978, S.1\1 If. 
tJ Vgl. ZUr Gesc.hlch,,· der Scerech"konfcrenz UNCLOS '". J. L.Gost<r (Fn.8), S .1 401/ ., R. Wolfrum. 

Int crn .lton.li"erung (Fn. S). S.}!8 11. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1991-4-409 - Generiert durch IP 216.73.216.83, am 09.03.2026, 03:58:47. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1991-4-409


Dem Konzept Pardos liegt der Gedanke zugrunde, daß es Ressourcen gibt, die 
wegen ihrer allgemeinen lebenserhaltcnden Bedeutung der ganzen Menschheit, 
niclu jedoch cinzelstaadicher oder gar privater Verfügllngsgew~1r zuzuordnen sind . 
Sie ständen somit einer eigennützigen Gewinnung und Aneignung einzelner Staaten 
nic!u offen. Nur die Gesamtheit dürfe über sie verfügen . Für die gesamte Mensch­
heit müsse ein gemeinsames Management handeln, das diese Ressourcen zwar 
bestmäglichst zum Wohle der Menschheit nutzt, aber auch mit Blick auf die 
Zukunft schonend behandelt. q Im Grunde richter sich das Konzept Pardos vor­

nehmlich gegen jede Art von Raubbau an Ressourcen und zielt auf die Selbstbe­
schränkung der Staaten mit Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer. 

J. Programmattsche und organisatorische Ausformung des Common­
H eritage-Prinzips 

J . 1. N ut'2ungs- und Verteilungskritenen im Seerecht 

Ausgangspunkt für eine Bewirrsch3ftungsordnung nach dem Common-Heritage­
Muster ist das Bestreben der Staatengemeinschaft, eine effektive Gleichstellung der 
Staaten hinsichtlich der Nutzung der betreffenden staatsfreien Räume zu schaffen . 
Diese marcrielle Gleichheit soll auf verschiedene Weise erreicht werden. Die 1n­

pflichmahme begünstigter $raaten zugunsten derjenigen. die aus technischen oder 
finanziellen Gründen nicht ill der Lage sind, sich an der Nutzung zu beteiligen, 
sonstige Privilegierung der letztgenannten Staarcngruppe, Mediatisierung der Nut­
zung durch Übertragung von Rechtsctzung und Exekution an eine internationale 

Organisation sind einige grundlegende Mechanismen, die dazu angewendet werden 

sollen .' 1 Diese allgemein umschriebenen Mech~nismen konkretisieren sich in der 

Seerechlskon ven t ion: 
L in Vorgaben , unter denen die Nutzung der Gebiete und deren Ressourcen 

stattzufinden hat und die für alle NUlzer gleichnmaßen gelten sollen. Dazu 

gehören: 
- das VerboI der Okkupierbarkeit,J6 
- die Nutzung des Gebietes und ~einer Ressourcen zu ausschließlich friedlichen 

Zwecken'] und 
- die Vermeidung von Umweltschäden bei der Nutzung von Ressourcen;' ! 

2. in programmarisch am Gleichsrellungsgebot orientierten Verteilungsmechanis­
men, die die Teilhabe aller Staaten an der Nutzung der Ressourcen und den 

Erträgen daraus gewährleisten sollen, wie 
- die Beschränkung der Nutzung von Ressourcen, z . B, durch die Festsetzung 

von Quoten,'9 
- den Austausch bzw. die Weitergabe von wissenschaftlichen Erkennrnissen<o 

14 A. Pudo. E. Mann-Bocgf'Se,l1,.. Ne'" Inlcrnauooll Economte Order and ,he L.1W öl ,he So . lntero. llo ­
n.1 Occ,n Ins",ule Ü<:c.lSs,on.1 P,!,tr.<, '976, 7_"'en bel: E. F. renech·l\d.mJ. The Common H ont'ßc 01 
Mankmd. A Llnklng Concep' b ClWCcn Chnso,n D<mocr,cy .nd Gloh,l Ecology, I'es"chrih fur K., 
Uwe v. H,SS.1. n,den-B.dcn '9Sß, S. '77 IL 

J l Vgl. Wollrum, [ntemlllon.iJSI.rung (fn. S). S. J9J: 
16 VgJ. An. ' }7 SRK. 
'7 Vgl. An.. '4' SRK. 
18 V~1. An.. '45 SRK. 
'9 VgJ. An.. 1 I 1 Ab;. ~--9 SRK. 
10 Vgl. An. > Abs. 1 AnJ.gc 111 SRK . 
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und von Tedmologien zu angemessenen und faIren kommerziellen Bedingun­

gen an wirtschaftlich schwächere Länder, II 
- die Kompensation der entgangenen Wenschöpfung für die Länder, die durch 

die Ausbeutung und Vermarktung der Ressourcen einen wirtschaftlichen 

Nachteil erleiden" und nicht zuletzt 
- der Privilegierung der wlr1sch~ftlich schwächeren Staaten bei der Veneilung 

der Gewinne bzw. Wertschöpfung, die aus der Nutzung von Ressourcen 

gezogen werden;>J 

3. in organisa!Orischen Vorgaben. die in den Verzicht ~uf Souveränitälsrechte der 

Staaten. durch die Übertragung von Aufgaben und KompC'lenzen an ein inrerna­

lionales Organ (Meeresbodenbehörde) münden, das 

mit der Konkretisierung oder Ausfüllung des primären Vertragsrechts durch 

die Selzung von verbindlichem sekundären Vcnragsrecht betraut 1st, z . B. der 

Secwng von konkretisierenden Nut:z.ungsvorgaben,'< 
mit der Änderung von primärem Vertragsrecht bemlut ist. z. ß . indem auf 

Revisionskonferenzen mit einer Mehrheit von zwei Dritteln und der Zustim­

mung von zwei Dritteln der StaJtcn für alle Venragspaneien verbindliches 
Recht geschaffen wird,'1 

mit der Exekution des vorgegebenen Primär- und Sekundärrechts betraut isr. 

Dazu gehören sowohl Kontroll- als auch Einzelemscheidungsbefugnisse, wie 

die Überwachung de~ Vertragsrechts (eventuell unter Einbeziehung eines 

internat. lnspektlonskorps),'6 die Erteilung von Ressoureennurzungsgenehmi­

gungen , der Einzug der Abg~ben und die Verteilung der aus der Ausbeutung 

gezogenen Gewinne ~n die Verlr;lgsstam~n. die Prüfung und Entscheidung 

über Kompensationsleimmgen,'7 die Verhängung von Sanktionen gegen die 

Bergbautreibenden, ,S die gegen Verrragsvorschriftcn verstoBen. und nicht zu­

letzt die Koordinierungs.- Registrierungs- und Informationsfunktionen. 

J.2. Schutzkriterien im internationalen Um'Weltrecht 

Anlaß für ein internationales Schutzregime ist die weltweite Bedrohung der 

Menschheit, die von der Zerstörung lebenswichtiger Ressourcen (Klima. Atmo­

sphäre, Wasser. Boden und Anen) durch anthropogene Einflüsse ausgeh\. Eine 

be~ondere Verantwortung für eine drastische Umweltentlastung kommt dabei den 

Industrieländern LU.'? Diese Verantwonung könnte sich in einer gemeinsamen 

Bewirtschafrungsordnung niederschlagen. die, wenn der Gedanke der "Umwelt­

p;mnerschaft %wischcn Nord und Süd"Jo wirklich ernst genommen und in Taten 

umgesetzt würde, eine mögliche Lösung aus der globalen Umweltkrise wäre. D~bcj 

könnte das Konzepr des »gemeinsamen Erbes der Menschheit « luch eine Grundlage 
bilden, indem es der freihei. der VernUt2.ung lebenswichtiger Ressourcen Einhalt 

gebietet. die Las! .1US den daraus folgenden Beschränkungen gerecht veneilen hilft 

und die Exekution dieser daraus enmehcnden Ordnung in wesentlichen Bereichen 

1) Vgl. An.l AnlaGe 111 SRK. 
H Vgl. An.ln Abs.1c; An. Ijoh, An. I SI Ab,. 10, An 1601. 

'} VgL An. '73 Ab •. 2> lVm An. qo. 
14 Vgl. Ar<. '41 u. Arl. 146 oder An.4 Anlage W. An.7 Ab$,,' und I\rl·9 Ab,.j. 
'j Vgl. An . ll! SRK. 
26 VgL An.l\) Abs. 4 U. I SRK. Art . ll) Ab" 1 S.2 und Art . 'IR Ab,. ) ~RK. 
>7 Vgl. An. '4). An. '73. An. 160 Ab,. >f)i) und Art. I) Anbge tll SRK . 
>8 VgL Ar!.) Anbgc 111. An.ll) Abs.j. An. >8 Anl.~e 111 SRK. 
'9 Nach dem Muster 0« Vcrurs.cherprtrl Zlp,. 
)0 Vgl. K. Top fe r. Dir Vcrknüp{unl; von Umwelt und EnlwlCklung. In: VtrcJnlt· N~lOoncn '990, S.17 r. 
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414 international vollzieht. Einige der oben genannten Elemen(e) die die Grundlage des 

Common-Hcritage-Prinzips im XI. Teil der Seerechtskonvemion bilden) können 

auch als Kriterien eines internationalen Bewirtschafn.mgsregimes) zum Schulz von 

Ressourcen herangezogen werden. Die Beschränkung der Nutzung von Ressourcen 
oder allgemetn von ressourcenschädigendem Verhal(en, der Austausch bzw. die 

Weitergabe von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die Weitergabe von Technolo­
gien, Kompensationszahlungen und der Ven Icl1l auf Souveränit;itsreclHe der Staa­

ten durch die Übcnragung VOn Aufgaben und Kompetenzen an ein internationales 
Organ könnten Bestandteil dieses Schutzrcgimes sein. 

J.2.1. Die Beschrimkung der NI/lzrmg von Ressourcen 

Die Beschränkung der Nutzung von Ressourcen in der völkervenragJiehen Bewirc­

schaftungsordnung des Meeresbodens hat den Sinn. die Weltmarkt-RohslOffprcise 

vor dem Verfall zu schürzen (Quotenregelung zur Preisregulierung) . Hier konnre 
der Beschränkung die Zielsetzung zukommen, der Freiheir der Vernutzung lebens­

wichtig~r Ressou(cen Einhalt zu gebieten. Damit wäre die B~sis einer jeden Bcwirt­

schaflUngsordnung, die dem SChUlZ von Ressourcen dienen soll, das gemeinsame 

und verbindliche Haushalten mit diesen Ressourcen Y Dieser Ansatz Lieht eine 

~sinnvolle. Reduktion des gemeinsamen Verbrauchs von Ressourcen sowie allge­

mcln schädigenden Verhaltens (2.. B. Reduktion von schädlichen Emissionen) nach 
sich. Eine .sinnvolle« Redukrion sollte scbrittweise erfolgen, mit dem Ziel der 

gänzlichen Venneidung von ressourcenschädigendem Verhalten,ll wobei beim zeit­

lichen faktor der einzelnen Reduktionsstufen die voranschreitende Zerstörung zu 

berücksichtigen wäre. 

Um die Last aus den Beschränkungen, die alte Staaten tragen müssen, gerecht zu 

verteilen, müßten Mechanismen in dieses Schuruegime installiert werden, die alle 

Staaten in die Lage versctzen, diese Reduzierungen auch durchführen zu können. 
Die programmatischen Ansätz.c des Common-Hcritage-Prinzips, wie 

- Austausch von wissenschaftlichen Erkenmnissen, 

- Technologietransfer und 

- KompensationHahlungen könnten dazu einen Weg bereiten. 

J.2.2. ErlelChlenmgen bet der Vt/ellcrgabc von wIssenschaftlichen Erkennlrl/ssen 

Die Verpflichtung der Vertragsstaaten zum Austausch von wissenschafdichen 1)a­

ten in der völkervertraglichen Bewirtschaftungsordnung .wr Nutzung von Ressour­
cen im Seerecht dienl in erster Linie dnu, dem behördeneigenen Unternehmen und 

den wirtschaftlich schwächeren Ländern dieselben Chancen bei der Ausbeutung 

einzuräumen. Hier kann dieses Kriterium dazu dienen, verschiedene Informationen, 

beispielsweise über den Zustand der Rcssourcen, die Ursachen der Schädigung und 

deren Auswirkungen .auf die Umwelt und die Vermeidbarkcit schädlicher anthropo-

j I !n d(T form von \'olkcrredulichen VertrJgcn. 
Jl Im Zusammenhang mit dem .Haush.ltung .. ns" t ~ •. ,tcht auch di,· Di,kusSlon .. Recht< kijn(tI~ .. 

Gcncr.lIon~n"; '"1:1. dazu P. S,bdill. ehr. 1\ . Zeng{"T. Rech, .. kunlligcr Gme..,t",n<n. B>ScI '9~S, 
A.O' O),lu, F.. Brown \'(Ielss, L. GÜnd!illt; . \'\I!m Obli&"IJon do~, our G .. Jl<rouon (>wo '0 the· oe)(' ? An 
approach tu globa' ,'nvtrOnm elll .. ! Rcsponsib ili, y. In: Ame"e,n Joum .. 1 01 InterMllono' L~w. '990. 
$. 190ff. 

.B EIn d(· rilrttger An S: ;Jl.l, der 3I1 gc·n1l."1n bel der Verm('lJun g \IOn sch~dlichem V~rha lt (: n lnsc.'tzt. 1St dem 
allgeme"len VöJkenecht fremd. Dieses Set ~t trSI d,n" ('m, "'cnn Ji,· Inl(-gt" lt,h des N~chb.t""',tcs 
. erheblich. beemträchugt "lIrd. D . h .• da ß <In Staat a ll . lm~. Ver(ugu ogsgewah über ~.,ne ReS<ourcen 
und clie Nutzung eJ,.,cr ],ot. ,obng< er scon,·n N ach b,rn mehl Ln (·rhcblichcr \'>:I,.,,< sch. digt. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1991-4-409 - Generiert durch IP 216.73.216.83, am 09.03.2026, 03:58:47. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1991-4-409


gener Ernflüsse imernational zu verbreiten. Das Bedürfnis nach Informationen ist 

für alle Entscheidungsträger über Umwcltangelegenheiten grog. Der Voneil eines 

internationalen InformationsOlusrausches von relevanten DJ.ten l < ware, daß diese 

Informationen für alle Staaten gleichermaßen nutzbar wären. Dem Ansatz des 

~frcien« Informationsaustausches stehen aber eine Reihe nationaler In[('{essen und 

Hemmnisse gegenüber. Auf der ernen Seite steht das Bedürfnis von Informations­

austausch und auf der anderen Seite das Interesse von Firmen oder anderen 

nichtuniversitären Einrichtungen auf gewisse Geheimhalrung.H Damit aber auf 

globaler Ebene die umweluelevanten Daten allen Staaten, insbesondere auch den 

wirtschaftlich schwächeren Staaten zur Verfügung stehen, ware In der Bewircschaf­

tungsordnung zum Schutz von Ressourcen ein gemeinsamer Handlungsrahmen zu 

schaffen, der nationale Hemmnisse abbauen müßte. Ein Weg, um Erleichterungen 

beim Informarionsaustausch zu schaHen, wäre die vertragliche Verpflichtung der 
Venragsparteien 7,ur Weitergabe von bestimmten Informationen an eine einver­

nehmlich festgelegte zentrale Stelle, die dann ihrerseits wr Weitergabe dieser 
Informationen an Vertragsparteien befugt ware. 

J .1.J. Die Wellergtfbc von TechnologIe 

Der Transfer von Technologie Ist In der Meercsbodennur"tungsordnung als eine 

Voraussctwng für die Überwindung der faktisch bestehenden Ungleichheiten 

zwischen Industrieländern und Enrwicklungsländern eingeführt worden. Hier 

könnte Technologietransfer ein Beitrag sein, um alle Staaten, insbesondere die 

wirtsrhaftlich schwächeren Länder. in die Lage zu versetzen, rösourcenschonende 

Maßnahmen durchzuführen. Ein wcltwe-itcr ökologischer Umbau erfordert aueh 
den Transfer umlVeltvenräglicher Technologien in wirtschaftlich schwächere U.n­

derY Ziel eines solchen Transfers müßte sein, die wirtschaftlich schwächeren 

Länder in die Lage z.u versetzen, Ihre Versorgung auf um\Vchvenrägliche Weise 

selbst zu planen lind durchzufiihren. Dies crlordert sowohl eine Intensivierung der 
Ausbildung von Fachleuten als auch die Einfiihrung von Techniken für eine umwch­

verträgliche Produktion von Konsum- und Investitionsgütern bzw. zur Reduz.ierung 
von Schadstoffemissionen bei bestehenden Produktionsprozessen. Es sollten iedoch 
nicht die in den Industrieländern eingesetzten ~Dinosauriertechnologien"J7 transfe­

riert werden (z. B. Kernkraft zur Reduzierung von CO,-Emissionen). 

H Zu dell en sowohl InIonn.llOncn uber Umwehzu""nd und - trends (ir.sbosond",,· Melhod"" der 
Besllmmung cI" 5 Zustandes der Umweh, St'IISIIhn liber lllnwdt relc v"llI~ Parame,er und so z.,ologtschc 
Faktoren geh ören) ,1. ~uch InforTn ... "nen ubcr die UrS>chcn der Sch ~digu\lg der RC"Ss ourcen und deren 
Auswlrkung.en auf die Umwelt und lnform~ttoncn iibl'r die Erhlilung von Ressourcen, wozu .ueh 
l%rm.uo"en üb.r ver/ügb"" Tcchn<> log\~ (umweltfreundliche Produkuon",·.rllhren odor altorn,,"ve 
TechnologJen). di,' y.ur Schadensm,"n," c" ung bfllräg t. g(·h ö"·n. Fern", Inform,l>onrn uber bu/end< 
oder SIch lodernde Rtch C,vorsehrihen. Standards und ihre Einh.ltung auf "aHon,l,r Fben< und 
Infotn"l\onen über bufcnde Umwell/orschungs- und Ausbildung, programme. 

Jj Der Zu g.mg >.u Informat,,) ncn hzw. des Inform,,,on,,,ans/cr Im Chem jbli~nbere,ch bi bI die,e Disku,· 
" on gut ,,·,.der, "gI. dazu 5. Gus",an, K. v. Moltkc, L Irwrn und C. Whrtchca d. Public I'olie)" for 
ChenllClls - N~"onQI and ,mern ' llona! [ssuc, -. B," rägc z ur Umwdlgest allung Bd.A 77.l3erl in 198 2. 
S. "9H.; ,,~h, dazu auch M. Sch röder, De'r GchClmh.hungsschulz ,m Rechl d", UmwC"llc.he miblien, 
B'Nch,e d~s Um weltbuncl,·s .. mle, ,,,ISo. Berlin '980; cle"., Der GchelmhlltungssehU\z ,m Recht d~r 
Umwdl c.h,mik,lren H - Eine "ölkerr~d,tlich e n.'<hrwtrglclChcnclc Untc"uchul\g, ßencl,,<: des Um­
w~lt.bu ndcs3mtes 7/91. ßef")in 1, 91;, 

J6 Diese Fordenmg ISt :t.u.ch \'on de..- EnqUL:"lC- Komml5SlOn 1m Zusammen hang mH l ds ung:>S(ruC'glC'n zum 
Schut:!. des Tro penw.ldts erhoben worden. ")!:1. Zwetter Berocht der Enquete·KommlSs,on. Vorsorge 
/um Schurz der Erd.trnosph:ire. " um 111.m. Schulz dc( tropISchen Wälder , UI ·Drucks. 11/7~!0 vom 
'4· 5· '990. 

37 Vgl. U. C. Simoms und E. U. von \X!e,zsleker, Glob"le UmweJ 'prob leme, Europa Areh\v \990. $. J 

(11). 
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Die Bedingungen. unter denen Technologietransfer sta([zufinden hälte, müßten für 
die wirtSchaftlich schwächeren Länder günstig ausgestalter werden . Die Sraaten 

solhen zwar weiterhin verfügungsberechtigt bleiben, aber die Bedingungen eines 

Transfers müßren »angemessen « und Dfair. sein . Einige Grundvorausserzungen 

könnten in dem imernationalen Schurzregirne für alle Staaten verbindlich unter der 
Pramisse der Begünstigung der wirtschaftlich schwächeren Länder und im Interesse 

des globalen Umweltschutzes vereinbart werden. Ein gewisser Ven.icht auf exklu­

sive Rechte) die dem Schutz der technologischen Hard- und Software dienen, solhe 
dabei hingenommen werden. 

J.Z .4 . Kompensatwm~ahlungen 

Die völkervenragliche Bewirtscha(tungsordnung zur Nutzung des Meereshodens 

sieht Kompensationszahlungen für die rohsto(fexponierenden Entwicklungsländer 

vor, die nachteilige Auswirkungen auf ihre Ausfuhnnenge erleiden . Hier könnte ein 
solcher Ansatz ebenso sinnvoll sein. 

Ein Kompensationssystem könnte den win sc hafdieh ~chwächeren Ländern einen 

Ausgleich (ur entgangene Wenschöpfung gewähren, die diese durch einen mögli­

chen .. Produktionsaus(~II. durch Umstellung auf umweltvertr:igliche Produktion 

von Konsum- und Investitionsgutern bzw . durch Reduzierung von Schadstoffen 

erleiden . Denn (ur die wirtschaftlich sch wächeren Länder ist dieser Ausfall auch ein 

Devisenproblern . Wenn also im inrcrnal(on~lcn Ressourcenschutzregime kein Aus­

gleichssystem vorgesehen ist) bleibt diesen Ländern folgende Möglichkeit , auf den 

~Ausfall« "ZU reagieren: Entweder wird die Einleirung von ökologischen Maßnah­

men gar nicht erst betrieben - was dem Zid dieser Verträge zum Schutz von 

Ressourcen widersprechen würde - oder der »Ausfall " wird durch die Aufnahme 

von Krediten gedeckt werden - was zu einer weiteren Auslandsverschuldung dieser 

Länder führen würde. Lel'Ltere könnte zur Folge haben) daß der Ressourcenver­

brduch (z. B . durch Abbau mineralischer Rohsroffe ouer durch die Erzeugung von 
cash crops) noch verstärkt wird,l & um die Gläubigeranspriiche befriedigen zu 

können . Diese Folge würde jeden völkerrechtlichen Vertrag, der dem SchUL?. von 

Ressourcen dienen soll, ad absurdum führen . Damit also die ökologische Um­

rüstung auf glob:ller Ehene stattfinden kann, müssen kompensatorische Leistungen 
an die wirtschaftlich schwächerc-n länder in das Schutzregime aufgenommen wer­

den . Das Kompensationssystem könnte in der Form eines »Trustfonds. J? -tusgcstal­

tet werden, der durch Leistungen der Indusrrieländer gespeist wird und den 

wirtschaftlich schwächeren Ländern, die einen volkswinschafdichen Verlust aus der 

ökologischen Umrustung haben, einen Anspruch auf Kompensation einräumt. 

) .2.5. VerZIcht auf Souveramllitm:chre der Staate1l durch UberLragurzg von 

Aufgaben und Befugms5en an ein mternttl~onilles Organ 

Wcsenrliches Element der Bewirtschafrungsordnung zur Nutzung von Ressourcen 

ist die Errichtung der intcrn:nionalen Meeresbodenbehörde. die zum einen das 
Recht hat, die Nurzung der Ressourcen mit unminelbarer Bindungswirkung für alle 

Nutzer zu regeln und Änderungen des primären Vertragsrecht im Wege eines 
vereinfachren Rechtsetzungsverfahren herbeizuführen. und zum anderen mir Exe­

kurivgelVah ausgcst:lttet ist. 

)8 Vgl . dazu ß . M. Maluna,. Welthandel und Umwc!t1.crstöru ng. N~,u( ulld Re, h, 19S7. S. '0' fl. 
J9 Vgl. Zwe'ter Enqucu Bericht (Fn. }61. S.488. 
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Zweck der Errichtung eines solchen internationalen Orga.ns ist, den Einzelstaatcn 

den Raum für eine cigcnst:indige Gestaltungsfreiheil bei der Nutz.ung der Ressour­

cen einzuschränken bzw. ganz zu nehmen . 
Kernstück eines Konzepts »gemeinsames Erbe der Menschheit« in einem Schmue­

gime konnee ebenfalls die Errichtung cines internationalen Organs sein. d~s den 

Ressourcenschlltz im Namen der Staatengemeinschaft betreibt. Zur Umsetzung der 

hier vorgegebenen Aufgaben bedarf es einer mit fest umrissenen Kompetenzen 

ausgestatteten Einrichtung, damit nicht zu große einz.elsraatliche Gestaltungsfreihei­

ten den gemeinsam vorgegebenen Rahmen gefährden ."'o Dies fordert, daß die Staaten 

spezifische und bestimmte Befugnisse zur Umsetzung der aus den Kriterien folgen­

den Regelungen an ein mlernauonalcs Organ übertragen. Alle Venragsslaalen 
müssen durch Mitglieder venreten sein, Die Edugnissc dieses Orgrtns, die durch 

Generalermächtigung oder durch enumerative Einzc!ermächtigungen im primären 

Vertragsrecht eneilt wird, könnten ebenfalls die Rechtsctwng und die Exekutlon 

der Regelungen umfassen, 

Die Rechtsctzungsbefugnisse dic.'1<'s internationalen Organs könneen sich auf die 
Setzung von sekundärem V('f[r3gsrech[, insbesondere zur Ausfüllung und Norm­

konkretisierung des pnmären VenragsrechL~, und auf die Änderung dcs primären 

Venragsrcchcs, insbesondere zur fonIaufenden Anpassung der Regeln all sich 
ständig :indernde Umwelrverhältnisse und Entwicklungen von Technik und Wis­

senschafr, erstrecken. Es wäre hier an ein Rechlselzungsverfahren zu denken, das 

vom traditionellen Verfahren zur Setzung von VölkerverrragHecht abweicht." Die 

Ermächrigung wr Setwng des Sekundärrechts kOnnte durch spelielle und rechtlich 
bestimmte Vorgaben im primaren Vertragsrecht erteilr werdenY Anzusueben wäre, 

daß dieses Sekundärrecht ohne weitere Zustimmung und Ratifikation der einzelnen 

VertragsstJalen verbindlich wird, 50 daß hier das Organ eine Quasilcgisbuvfunk­

lion übernimmr. 

Bei der Setzung des primären VenrJgsrechts (Änderung des Vertrages) wäre ein 

Verfahren angebracht, das die Bindung geänderter Normen durch übereinstim­
mende Willenserkl ärung aller beteiligten Staaten innerhalb einer bestimmten Frist 

eineretcn läßt, sofern nicht von den Ventagsstaaten au~drücklich widersprochen 
wird .<] 

J-I inter der Einführung ewes vereinfachten Rechtsetlungsverf ahrells stehl d:ls Be­

dürfnis nJch einer flexibleren und einfacheren En.eugung von Völkerrecht, das sich 

den fonlaufenden Umweltverhälrnissen anpaßt. 

D.as in dieser Bewirtschaftungsordnung zu errichtende Organ müßte in wesentli­

chen Bereichen den Vollzug des pnm~r~n- und sekundären Vertragsrechts und die 

Überwachung des Vollzugs der Konventionsrcgclungen im innerstaatlichen Bereich 

übernehmen. In erster Linie härte das Org:lIl dafür zu sorgen, daß die Vertragsver­

pOichlungen von den Paneien emgehalten werden. Zu diesem Zweck könnte das 

Organ mit der Befugnis 3usgest:\\[ct werden, die erforderliclv:n Auskünfte einzuho­

len und Nachprüfungen in den Venragsstaaten durchzuführen . Dies konnte sowohl 
unter Zuhilfenahme eines internationalen Inspektionskorps als auch durch Veran­
lassung staatlicher Kontrollen unter Beteiligung des internationalen Organs geschc-

40 Wobe. dies nlch. bedeLl'cl1 soll, da" die S'.,,,en über den vorgegt'benen R~hmen hlllaus mdH welt"ge­
hcnde Maßn')'''''' n ergre i (~n kÖllllell. Das Intfrnallona!e Schu':Heglnlc soll nur ,I<-" R;lhmen lidern. der 
vOn ,lIen VCrlClgsSOaatfn gJc.ch trmaßcn cl1l gchahe n ,,'erden soll . 

~J Vgl. K. Bosselnunn, Die Feme, zung und Billd ung'wlrkung ,n'em."on.'tr ,ecltnlSdur Regeln und 
St;\"d. rds zum Sehu.z d,,, Umwelt. Uf>R 198 j. S,'7' H. 

4' Ähnlich der Em1,ch"s ung Wm Erlaß von Rechtsvcrordnungcn gern. An . 80 Ab, . , S. ! GG. 
4) Sogen;1nnl~' " COll1racllng'" odtr "op"ng out'"·\"'f~hr~J), vgl. ll", .,dm~nn (FIl.4 1). S. 18l. 
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hen. Dem Organ könnte ferner der Erlaß von Einzelemscheidungen obliegen, 2".. B. 
der Ausspruch von Sanktionen bei Feststellung von Nichteinhaltung des primären 

und sekundären Vertragsrecht durch die Venragsstaaten. Wichtig ist, daß die 

Kompetenzen, die zur Erfüllung der Aufgaben notwendig sind, genau definiert 

sind, damit Kompetenzkonfliktc mit den Vcrtrags5la3tcn vennieden werden und 
Befugnisse nicht erst durch Vertrags;"\uslegung ennlttelt werden müssen. H Deswei­

teren hänc da.~ Organ Registrier-, Infonnations- und Koordinltionsaufgaben zu 
erfüllen, beispielsweise als Registrier- und Übem1ittlungsstelle von umweltrelevan­

ten Daten und Forschungsergebnissen und als Koordinationsstelle zur Abstimmung 
von Forschungs- und Technologierransferprogrammen. 

Zahlreiche Schutzsysteme sind in den vergangenen Jahren wegen der globalen 

Zerstörung der Lebensgrundlagen in der form von völkerrechtlichen Verrrägen 

errichtet worden. 41 Auch der zunehmende Abbau der Ozonschicht, der sich inzwi­

schen sowohl auf der südlichen als auch auf der nördlichen Halbkugel in der Form 
eines Oz.onlochs zeigt,'6 wurde zum internationalen Anliegen, da einz.elsta:uliche 

Maßnahmen nicht ausreichten, um diesem globalen Problem begegnen zu können. 

Das Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht und das Monrrealcr 

Protokoll sind die ersten Schritte, die ~uf dem Weg des incernuionalen Ozon­

schichtschutL.es gegangen wurden." Ob nun das internationale Umweltrecht den 

Gedanken des Common-Hericage-Prinzips in der hicr geschilderten Ausformung 
bereits aufgenommen hat, ist exemplarisch :Im Ozonschichtschutz aufzuzeigen. 

J.J. Elemente des Common-Hentage-P.,.in"LlpS Im Wleney ÜbereInkommen 
und Montrealer Protokoll 

3,).1. Beschränkung der Nutzung von Ressourcen 

Das Wiener Übereinkommen enth~lt noch keine konkreten Reduzterungen der 

Produktion und des Verbrauches der ozonschichIschädigenden Stoffe. Hier wird 

nur die allgemeine Verpflichtung ausgesprochen, alle geeigneten Maßnahmen zu 

ergreifen. um die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor den schädlichen 

Auswirkungen, die von menschlichen Tätigkeiten herrühren und die Ozonschicht 
verändern, zu schützen:,g Jedoch werden bereits im ersten Protokoll, das zum 

Wiener Übereinkommen ergangen ist, Beschränkungen der Produktion und des 

H Vgl. dazu R_ Bemh,nh, 0,. Auslegung volk"TCChlhchcr VCrlr:;g~. Köln, BHlin H)6 J; Verdross/Simili ". 
Unlv~rsclb VölkcrredH. J. Allfla ge 1984. S_ 4941/· 

-45 Zu nennen Sind hIer u.~, das Überemkommen über Wellr;\Umlge grcn'lübersduCHcnde- Luh\'erunretm­
gu ng mll ><'LneIl PrOlO koll~f\ ZUr V"rnn~crung der SchwefeidioXld- und SHckstoffo"demm"<lon, BG BI. 
]9 8, 11, S. ~74. BGBI. 198611. S. 1117 und BGBI. '9~ H, S. "79: cl .. W"h mgloncr Arte"schulzüb.r­
emkommen - CLTES -. BGBI. '975 11, S. 771: d", R,m,,, r ÜbC"'mkol1lmen zum SchUl? d.r FcuclH ge­
b,ete ~ls LcbcnSl":lum fur Wa.s.cr- und "'",\vogd. fiGBI. 1976 11. S.I>66: vgl. zu den nL'uc,« n 
Bewegungen nu lOlt"fnallOn,kn UmweilschUI7., H. Hohman n, [nltmoHon,I., Um wclt.r,-"ht und glo bale 

U mwd lpol il ik, Sptklrum der Wi;sen.ch,ft 6/'99" S_ 68 fr. 
46 Vgl. den Bench . der Enquele, Kom ""'SlO n • Vor<or~:t' ;'um Sc.hUlZ der ErdJ<rnosph;rc" des Deutschen 

Bundt"s'~gcs (Hrsg.). Schut~ der Erd>tmo,phäre: lilIe InlemallonaJ~ Herausforderung, ,. Aun., Bonn 

'99°· 
47 Vgl. BGBL'9SS 11, $.901 H., 101411. Einen Überbl ick , erschaffen l. Gündllllg, Das Protokoll von 

MonlrC31- Hoffnun g fü r d;e Oznnsch lCh, ? In: Eu ropäisc.he Umwel t, rlS 8, S_ JS fi.: , Is ErwId erun g der 
Knli.k von Günd !Ll1g V. Buxlon. OlS PYü w kol1 \"on Momreal. Ein kanadi sche,. Sl andpun Kt . cbmdJ , JI 
&8, $. 44 IL: W. La tlg. Tntern'II o",kr Umwcllschut_z . Völkerredn und Au ßenpol iük lWlschen Okono­
rn .. und Ökolog>e, Wi~ 11 19&9, S. 10ß ((. 

4& Vj?,I. Art. ,. 
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Verbrauches von acht ozonschichtschädigenden Stofkn vereinbart.·9 Ferner wird in 

der Präambel als End~.iel die vollstandige Beseitigung der owns'chiclmchädigenden 

Stoffe prokhmien. 
Die einzelnen Reduktionssrufen (auch das Einfrieren der Stoffe der Gruppe Il ist 

davon umfaßc) sind aber so gefaßt, daß sie sich eher am ökonomisch Vertrctbaren als 
an der fortschreitenden Ozonschichtzerstörung orientieren_ so Die Rcduktionssrufen 

von Verbrauch und Produktion, die Jas Protokoll für die 90er Jahre vorsicht. sind 

zu gering, mit?u vielen Ausnahmen behaftet und LU unbeslimmr.\I Ferner wird der 

zeitliche Faktor der vorausschreitenden Zerstörung der Ozonschicht nicht gerecht. 

Ein Grund dafür ist die Langlebigkeit dieser Sto(fc.f' Dem Ziel, die menschliche 

Gesundheit und die Umwelt vor den schädlichen Auswirkungen zu schützen, die 

von der Zerstörung der Ozonschicht ausgehen und durch anthropogene Einflüsse 

verursacht werden. werden die Regelungen zur Beschränkung dieses ressourcen­

schädigenden Verhaltens somit nur bedingt gerechr. 

J.J.1. Erlel.chterungen bel der Weilergabe 1.1011 wISSenschaftlichen Erkenntmssen 

Das Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht hat sich die internatio­
nale Zusammenarbeit auf einschlägigen wissenschaftlichen und technischen Gebie­

tcn zum Ziel gesetzt. <J Die Venragsparteien wollen auf den Gebieten der For­

schung, systematischen Beobachlung und des Informarionsauslausches l.US3mmen­

arbeiten.'< Der Austausch von Informationen soll auf wissenschaftlichen, techni­
schen, so?io-ökonomischen und rechtlichen Gebieten e.rlcichtert werden,IJ D;lmit 

trägt das Übereinkommen dem Gedanken Rechnung, die Last der Beschränkung 

gerecht auf alle Venragsparteien l.U verteilen , Diese Erleichterung wird lediglich 

d;ldurch erreicht, daß die Vcnragsparteien ihre Daten an eine einvernehmlich 

fesrgelegte Stelle liefern und besagte Daten von don aus :In ;lOdeYC Vertrags parteien 

weitergegeben werden können. sofern sie nicht als ),vertraulich" eingestuft worden 
sind . Femer ist beim fnformationsaustausch die Vcreinbukeir mit den innerstaatli­

chen Gesctzen. ~onstigen Vorschriften und Gepflogenheiten in be~ug auf Paltner, 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie den Schutz venraulicher und dem Eigen­

tümer vorbehalrener Informationen zu berücksichtigen. \6 Damit enrhäl[ der Verrrag 

keinen für alle Veruagsparreien gcmt>insam verbindlichen Handlungsrahmen , der 

auch Veränderungen oder Anpassungen der nationalen Schutzgesetze nach sich 
ziehen würde. 
Eine allgemeine Verpflichtung zur Forderung des Informlllonsaustausches in dem 

Bereich alternativer Technologie und Substitution von Stoffen, die die Ozonschicht 

schädigen, endlält auch das Monlf('aler ProtokollY Einen gemeinsam \'erbindlichen 

Handlungsrahmen für 7,;U schaffende Erleic!1ferungen des (nformalionsausrausches 
sieht aber auch das Monrrealer Protokoll nicht vor. Die hier zu schaUenden 

4" Vb" Art. 1 drs Monlrc.ler Proloko ll s, 
SO So luch GÜndlin g. 1)" l'r<)lokoll 1'0 n "'lonlr~ll (Fn_ 47). 
S I An,l Abs. ~ stclh die 1, )t"d ukuon SSluk von \V~Jleren ) 0% der SloHgruppc J unln J,'n Vorbeh,h dor 

Beschh,ßLtsSulIg der Taglln gen det Venragsparte.en. 
51 Vgl. SdlUtz d<,< Erdatmosphäre: " Jn~ lIllcrnauonalc H"r,u$(ordcrung, ZWJSc henbcrLclH der Enquf(C ­

KomnussIon des I t. ti U l'ld(, S l.lg('~. );o Vorsorgl' zum Sc.hutz. der l:rd3{mOsphare olJl , j. erweiterte Aufl:Jge. 
BOlln ' 990. S. 41 S. 

o Vgl. Pr~ambd Ab, . 6. 
S~ Vgl. Art., Abs. , ,_ 
SS VgL Ar'-4 ' 
S6 Vg). i\nhlng IJ, wo dies ausdrucklieh bewnl w«d, 
S7 VgL An.,. 
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Erleichterungen des Informationsaustausches liegen somll weiterhin in der Hand 
der einzelnen Vcrtragsstaaten . 

J .J .J . Die Weuergabe von Tcchnologzen 

Im Wiener Übereinkommen wird die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Ent­
wicklung und Weitergabe von Technologien und Kenntntssen über international 
zuständige Stellen geförden. Si Der Förderka(~log sieht die Erleichterung des Er­
werbs ahernativer Technologien, die Versorgung mit forschungsausriJstungen so­
wie die Ausbildung von wissenschaftlichem und technischem Personal vor. Dabei 
sollen die Bedürfnisse der Enrwicklungstinder berücksichtigt werden. Auch hier 
trägt das Übereinkommen dem Ged;lnken der gcreclm:n Lastenverceilung Rech­
Dung. Der Vertrag sicht Möglichkeiten der alternativen Technologieerlangung, des 
Bezugs und der Ausbildung lIon F:lchpersonal sowie der Forschungsau~rüs(Ung vor, 
vorausgesetzt, die Bedingungen stehen in Einklang mit den inners[;latlichen Geset­
zeo.j ~ Es gibt keinen Hinweis im Vertrag, daß die Bedingungen für die Weitergabe 
von alternativen Technologien etc. angemessen und fair sein sollen, Einen gemein­
sam verbindlichen Rahmen über Transfcrbcdingungen enthält der Vertrag somit 
nicht. Es bleibt vielmehr jeder Vertragspanei überhssen, ihre nationalen Bedingun­
gen diesbezüglich zu ändern, um Erleichterungen zur Weitergabe :111 winsclufdich 

schwächt:rc Länder zu schaffen. 
Das Montrealer Protokoll sicht weitere Regelungen bez.üglich des Technologie­
transfers vor. E.s enthält die Verpflichtung der Vertragsparteien, den Entwicklungs­
ländern dcn Zugang zu umweltvenrägliehen alternativen Stoffen und Technologien 
zu erleichtern und sie beim Einsatz solcher Sroffe uod Technologien zu UlHerStül­
zen .60 Dnu stellen die Industrieländer Subventionen, Hilfe. Garantien oder Vcrsi­
cherungsprogramme bereit. Gewisse Erleichterungen, an die Ersatzprodukte zu 

gelangen, sind dadurch geschaHen. daß die Enrwicklungsländer Maßnahmen zur 
technischen Unterstützung beim Sekretariat beantragen könncn61 und diese Anträge 
auf einer Tagung der Venragsparteien gcpriifr werden. Inwieweit dann Erlcicllte­
rungen :wm Zugang 7:U lhern<1tivcn Technologien und Subslillltionen durch Sub­

ventionen, Hilfen und Krediten elC. durch die Industrieländer geschaffen werden, 
läßt der Vertrag noch ungeregelt. Das Montrealcr Protokoll enthält somit auch nur 
Ansätze zu einem gerncins~m verbindlich festgelegten Rahmen für Erleichterungen 
der Technologietransferbedingungen. 

) .) .4- KompensatlO/lSzahlungen 

D~s Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht und das Montrealer 
ProtOkoll sehen kein finanzielles Ausgleichssysrem vor. Staudessen sind aber eine 
Reihe von Ausnahmen für die wirtschaftlich schwächeren Länder vorgesehcn.6

! Den 
wirtschaftlichen Verhältnissen dieser Lmder wird im. Protokoll dadurch Rechnung 

getr3gen, daß die Verpnicluungen zur Reduzierung der acht ozonscbichtschädigen­
den Stoffe erst nach 10 Jahren wirksam werden. Damit werden zwar die winschaftli­
ehen Verhältnisse diese Länder berücksichtigt, dem Problem der OzonschiclHzer­
störung ul\d den daraus erwachsenden Folgen für die Menschheit und die Umwelr 

18 Vgl Ar!. 4. 

19 Vgl. Ar!. 4 Ab,.,. 
6Q Vgl. Ar<. 5 Ab,. 2. 

6. VßI . Ar!. ' 0 Ab. . 2 . 

6., Vgl. d.zu die Regdullgeo III Ac<. ,. 
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wird damit Jedoch kein Dienst erwiesen. Ein Kompens3tionssystem wäre hier ein 
Beitrag dazu gewesen, die Vermmderung der schädlichen Stoffe auf globaler Ebene 

in kürzerer Zeit zu erreichen und die Last der Beschränkungen gereehe auf .. lIe 

Parteien ~.u verteilen . 
Jedoeh soll in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben, daß zumindest eine 

gemeinsame Hilfe für die Entwicklungsländer geplant ist. Diese technische und 

finanzielle Unterstützung wird künftig noch eine konkrete Aus(ormung erhalteil. 

Auf der 2. Tagung der Vertragsparteien61 haben diese beschlossen, einen multilatera­

len Fonds LU errichtcn .6, Zweck dieser Finanzierung ist, den Entwicklungsländern 

gemeinsame Hilfen bei der technischen Zusammenarbeit, einschließlich des Techno­
logieaustausches, bereitzustellen, damit die~e Länder in die Lage verseCl.t werden, 

die grundlegenden Verpflichtungen des Montrealer Protokolls einzuhalten . 

J -3-5· VerZicht auf Souveriimlätsrechce der Vcrlragsstaaten durch Übertrag/mg von 
Aufgaben und BefugnISsen an em I.1lUrnallOnaies Organ 

Das Wicner Übereinkommen überträgt Aufgaben und Befugnisse an drei Organe, 

die Konfer<.>nz der V<.>rtragspart<.>iell, das Sekretariat und noch näher zu bestimmende 
internationale Stellen. Das Sekretariat 1121 insbesondere Regisrricr- und Koordioa­

tionsaufgaben zu erfüllen. Es nimmt die Infonnationcn über die von den Vertrags­

paneien ergriffenen Maßnahmen entgegen und sorgt für die Koordinierung mit 

anderen bestimmten internationalen Stellen. Für den Austausch von Daten im 
wissenschafdichen, technischen und rechrlichen Bereich sind feroer noch näher zu 

bestimmende Stellen zuständig.6S 

Der Konferenz der Vertragsparteien kommt das Recht zu, Programme für For­

schungsarbejten, systematische BeobachtUng, wissenschJ.ftliche und technische Zu­

sammenarbeit, Informationsaustausch und den Transfer von Technologien zu be­

schließen. Damit hat die Konferenz der Venragsparteien die Befugnis erhalten. 

sekundäres Vertragsrecht zur weiteren Konkretisierung der Bestimmungen, die zur 

Forschung, Zusammenarbeit, zum Informations~usrausch und Technologietransfer 

getroffen wurden, zu setzen.66 Dieses Sekundärrecht wird ohne weitere Mitwirkung 

der Vertragssraaren verbindlich. Änderungen des Übereinkommens werden eben­

falls von der Konferenz der Venragsparteien beschlossen 67 Damit diese Änderun­

gen für die Vertragsparteien verbindlich werden, ist die Ratifikation erforderlich. 

Jedoch <.>rfolgt die Beschlußfassung über Anlagen und die Änderung von Anlagen 

zum Übereinkommen im vereinfa.chten Rechtsetzungsverfahren . Damit trägt das 
Übereinkommen den sich st~ndig ändernden Umweltverlühnissen und der Ene­

wicklung von Technik und Wissenschaft Rechnung, in dem :wr fonlaufenden 

Anpassung der betreUenden Bestimmungen im Vertrag a.uf die vereinfachte Reche­
setzung im .)opting OUt Verfahren. zurückgegriffen wurde. Zur Exekution der 

Bestimmungen kommt der Konferenz der Vertragsparreien die Aufgabe "W, die 

Durchführung des Übereinkommens zu üoerprüfcn.68 Um diese ÜberprüflIng 
durchführen zu können, un(erliegen die Venragspaneien einer Berichrerstat­

tungspflicht über die von ihnen zur Durchführung getroffenen Maßnahmen,69 Die 

6) DlS gern. Art. " ,,,,,findet. 
6~ UNEP/Ozl. Pro 213. 19.Junl '990, Rcport of thc Sccond Mccllng of thc P.rtI .. [0 lhe Monl, •• 1 

rrolocol, \.lnvcrö(fc-ntlichL 

6S Vgl. An. 4 Ab,. I-
66 Vgl. An.6 Abs.4d). 
67 VgJ. An.6 Ab$.4C). 
68 V~I. An.6 Ab!.4. 
69 VgJ. An.j. 

42J 
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Konftren?, der VertTagspaneien hat das Recht, die Form und die Zeitabstände für 
diese Übermittlung festzulegen. Ob der Konferenz der Vertragsparreien ein Kon­

Ifollrecht zusteht. 7 .. B. um A uskünftc VOn den Verrragspartcien anzufordern oder 

gar Überprüfungen in den Vertragsstaarcn durchzuführen. sagt das Übereinkom­
men nicht ausdrücklich. Es ware hier zu prüfen, ob trotz des Fehlens einer 

ausdrücklichen Regelung eine Ermächtigung 2.llr A uskunftsemholung und ein 

Nachprüfungsrecht für die Einhaltung der Vef(rag~bestim!llungen enthalten ist. 70 

Das Momrealcr Protokoll errichtet als weiteres Organ die Tagung der Venragspar­

wien." Die Tagung der Venragspancien erhält u. a. die Befugnis, auf ihrer ersten 
Tagung über mstitutionelle Kontrollmechanismen für die Feststellung der Nichtein­

haltung der Bestimmungen dcs Protokolls und entsprechende Sanktionen gegenüber 

~Nichteinhaltern« zu beschließen.?' Dieser Beschluß wird mit Konsens gefaßt und 

dann ohnc weitere Zustimmung der Vcnragspaneien verbindlich. Desweiteren kann 

atlf darauffolgenden T~gullgen beschlossen werden, ob Anpassungen und Vermin­

derungen der Produktion und des Verbrauches der geregelten SlOff" vorgenommen 
werden sollen. Wenn diese Anpassungen vorgenommen werden sollen, hat die 

Tagung der Venrags:pancien das Recht, die weiteren Ozonabbauporentiale festzule­

gen und den Rahmen für den Zeitplan und die Höhe für die Anpassungen der 

Produktion und des Verbrauches der geregelten Stoffe w bestimmen.)) Diesbezüg­

liche Beschlüsse können mit einer Zweidrirtclmchrhcit der anwesenden und abstim­

menden Vertragspaneien ~ngenommen werden, die mlndestcns 50 v. H. des ge­
samten Verbrauches der Vcrtragsparteien an geregelten Stoffen vertreten. Diese 

Beschlüsse sind ohne weitere Zustimmung der Venragsstaaten verbindlich. Damit 

hat das Prolokoll der Tagung der Venragsparteien die Befugnis eingeräumt. wesent­

liche Anpassungen des Vertrages im vereinfachten Rechlsetzungsvcrfahren "onu­

nehmen, um den fonlaufenden wissenschafrlichen Erkenntnissen Rechnung zu 

(fagen. 

Für die Exekution der Venragsbestimmungen erhält die Tagung der Vertragspar­

[eien u. a. die Befugnis, die Durchführung des Protokolls w prüfen." E in entspre­

chendes Kontrollverfahren, das instllutionelle MechanIsmen fur die Festslellung der 

Niclueinhaltung der Bestimmungen schafft, ist auf der ersten Tagung zu beschlie­
ßen.?1 Somit stelll das Protokoll Kontrollmechanismen in Aussicht. Ebenso verhält 

es sich mit den Sanktionen gegenüber .. Nichteinhaltern,<. Eine weitere Aufgabe 

kommt der T~gung der Vertragsparteien bei der Prüfung der technIschen U ncerscür­

zungsanträge l:U. Entscheidungsbdugnis darüber, welche technische U nterstütwng 

gewahrt wird. hat die Tagung jedoch nicht. Diese bleibt den einulnen Vertragsstaa­

len vorbehalten. 

70 Dt(· Erl1'dchtLgl1ng ]<önnt {" slillschwelgend bl.w, tnlpl i:JIH In die er 10rm tnth:l hcn .~. J l1- Impl lCtl PO\V{T-, 

\'g.1. dn~u Jll.log <!:um Recht der Eu rop~i " hcn Gtmc'Hl ,cl"h Cann Th"",m Jakob , San ktIOnen Gege n 
"< rt ngsbrüeh,ge Mitgli..-d,,"ten der Europäisc hen Gt"m~mschaft, Sehri.! I< " "<um Völ kerrech t. Bd. S6. 
!Ionn t983; j.rner R. Böhm, Kompctcozouslegun g und Kompeten zlLieken ,m Gcmeln,ch.lrs red H. 
[-.-",klun "m M,.ln ,~ 8 \ : Zur Audt"gun g ,"öl k" rrrclHlich~r Vc rträge vgl. R. ßemhard" Die Au,legung 
"ölhrrcchtlichcr Vertriig,·. Kö ln. Ber/ i" ' 96 J; A. Verdross, 13. Simrn" Unl\'crscll" Vö!kcrrc"ht. Thwm' 
unJ Pr'~Xl!;\ )_ Aufl. Bul in 178 .. > S. 49-4 H. 

7' VgL An.'!. 
7' Vgl. Art.' I Ab,. Jd . 
73 Vgl. Arl.! Abs· 9') . 
7-1 Vgl. An. " Ab" ~,lJ. 
75 VgL An. R iVm An, " Ab,. ]d); ob es solche m.""ullondlc" Mech,1""'''<'' bere'" gIb,. war "on da 

Vc::, rf:lssC:' nn ICLder ru..::ht Jn Erf:\hruns 7.U bfLngt'll_ 
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4. Resümee und Ausblick 

Die Analyse des Common-Hcritagc-Prinzips zum internationalen Ressourcen­

schutz hat hier 3m Beispiel der O zonschicht folgendes ergeben : 
Festzustellen ist für das Kriterium KompensationszahJungen, daß die Industriesraa­

ten ausgesprochene Zunickhaltung üben, wenn es um die vertragliche Verpflichtung 

zu fin:lnziellen Ausgleichszahlungen an wirtSchaftlich schwächere Länder geht. 
Weder im Wiener Übereinkommen noch im Montrealcr Protokoll ist z. Z . zum 

Zwecke des globalen Ressourcenschutzcs ein finanzieller Beitrag für wirtschaftlich 

schwächere Länder vorgesehen. Dieser ist aber geplant. Beim Technologietransfer 
bleibt es den ein2elnen Venragspaneien überbssen, wie die Transferbcdingungen 

erleiehtcrr werden sollen. Der Austausch von wissenschaftlichen Daten ist in beiden 

Verträgen vorgesehen und wird dadurch erleichtcn, daß zentrale Datenübcrnlltl­

lungsstdlen eingeschaltet sind . Erschwert wird der Datenauslausch Jedoch weiter­

hin, da die Weitergabe nur unter strenger Berücksichtigung der Vertraulichkeit und 

der n:1tiol"\alen Schu!zgeset:t.e vorgesehen ist. Auch bei Kriterium I des aus dem 
Common - Herit rt ge·Prinzip entwickelten Schurzregimes, das die Beschränkung der 

Nutzung von Ressourcen bzw. des ressourcenschädigenden Verhaltens zum Gegen­

stand hat, ist festzustellen , d;!ß die im Mon(f(~al.::r Procokoll vorgesehenen, scufen­

weise zu vollziehenden Redul'.ierungen sich eher am ökonomisch Vertretbaren und 

nicht an dem ökologisch Notwendigen orientieren. Kriterium S >cheim bei der 

Beur(eilung noch am besten "bzuschneiden. Hier wird seitens der VerTragsstaaten 

noch etwas Zurückhaltung geübt bei der Übertragung von fcslumrissenen Rechtsct­

zungs-76 und Exekutionskompetenzen 77 auf ein InternatiOnales Organ. 
Ansätze für ein in(ernationales Ressourcenschutzregime nach dem Muster des 

Common-Heritage- Prinzips sind , wenn auch noch unzureichend, Im Vertragswerk 

zum Schutz der O;(onsehicht erkennbar. Die hier vorgestellten Common-Herirage­

Kriterien finden sich auch im BerCich dcs Klimaschulzes (obgleich auch erst im 
Stadium des Konventio nsentwurfes) wieder. Ocr drille Bericht d er Enquete­

Kommission . Vorsorge zum Schutz der Erdatmosph:in:«, der zum Thema: .Schurz 

der Erde« vcrfaßt wurde s, läßt deutliche Spuren eines nach dem Musrer des 

Common-Heritage-Prinzips ausgestalteten Interna(ionalen Klimaschutzregime er­

kennen. 
Schon in der Praambcl wird· die Erdatmosphäre als gemeinsames GUt aller Men­

schen bezeichnet. EmissionsreduzIerungen sollen für die energiebedingten Spuren­

gase in Protokollen für alle Vertragsparcner gemeinsam vereinb:lTt werden .79 Der 

Zugang zu wichtigen Umweltin formationen soll ~wo immer mögljch~ gemiiß dem 

Öffentlichkeitsprinzip erfolgen . Kompens.uionszahlungen an wirTschaftlich schwä­

chere Länder sollen durch die Errichtung eines internationalen Treuhandfonds 

gewährleistet sein . So Die Weiterentwicklung des primären Vertragsrecht soll seitens 
der Konf(.'.ren"t der Vc.nr<1.gsparrejen im vereinfachten Verfahren mit opting-oill­

Möglichkeit erfolgen ." Für die Durchführung der Kon"cnr;onsrcgeln sicht der 

Vercragscnewurf allgemein die Übertragung von Kompetenzen auf das Sekretariat 
vor. il 

76 I m BereI ch der' Sct zun{; ... on sd tund äy<'m VC'ru.'g,rcc hl. 
77 Z. B. be, der Kontroll e da Durchführung der V,·n r.lgHeg,·lung,·n. 
7S Vgl. BT-Drucksa hc ,, /80Jo vum 2( · 1_ '990. 
79 Vgl. An.11 Abs. ! u. 3. 
80 V&I . An. 1 Ab' . l. 
g, Vj!:1. An. . VII Ab, .~. 

&, Vgl. Art . \I Ab,. 8. 
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Mit diesem Konventionsentwurf findet die Verfasserm ihre in diesem Beitrag 

aufgestellte Hypothese bestätigt. daß dls Common-Hericagc-Prinzip geeignet ist. 
sich zu c:inem internationalen Bewirl5cha{cungsrcgimc zum Schutz der natürlichen 

Ressourcen zu C'nlwickeln und das dringc:nd in internationale Verträge. die sich 

diesem Ziel widmen. zu installieren ist. Dieses gilt umso mehr, ~Is der politische 

Wi!Je der Sta;!.ccngemeinsch:lft, Maßnahmen zum globalen Umweltschutz zu ergrei­

fen und umzusetzen, bereits von einem Diktat der globalen Ressourcen-zerstörung 

abgelöst zu werden scheine. 
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